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Gesetzliche Regelungen des Strafgesetzbuches (StGB)

Bestechungsdelikte:

§ 108e Abgeordnetenbestechung

(1) Wer es unternimmt, für eine Wahl oder Abstim-
mung im Europäischen Parlament oder in einer
Volksvertretung des Bundes, der Länder, Gemein-
den oder Gemeindeverbände eine Stimme zu kau-
fen oder zu verkaufen, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens
sechs Monaten wegen einer Straftat nach Absatz 1
kann das Gericht die Fähigkeit, Rechte aus öffentli-
chen Wahlen zu erlangen, und das Recht, in öffent-
lichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stim-
men, aberkennen.

§ 299 Bestechlichkeit und Bestechung im ge-
schäftlichen Verkehr

(1) Wer als Angestellter oder Beauftragter eines
geschäftlichen Betriebes im geschäftlichen Verkehr
einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegen-
leistung dafür fordert, sich versprechen läßt oder
annimmt, daß er einen anderen bei dem Bezug von
Waren oder gewerblichen Leistungen im Wettbe-
werb in unlauterer Weise bevorzuge, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer im geschäftlichen
Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs einem An-
gestellten oder Beauftragten eines geschäftlichen
Betriebes einen Vorteil für diesen oder einen Dritten
als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder
gewährt, daß er ihn oder einen anderen bei dem
Bezug von Waren oder gewerblichen Leistungen in
unlauterer Weise bevorzuge.

§ 300 Besonders schwere Fälle der Bestechlich-
keit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr

In besonders schweren Fällen wird eine Tat nach
§ 299 mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu
fünf Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall
liegt in der Regel vor, wenn
1.  die Tat sich auf einen Vorteil großen Ausmaßes

bezieht oder
2.  der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer

Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Bege-
hung solcher Taten verbunden hat.

§ 331 Vorteilsannahme

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen
Dienst besonders Verpflichteter, der für die
Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen
Dritten fordert, sich versprechen läßt oder annimmt,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.

(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für
sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert,
sich versprechen läßt oder annimmt, daß er eine rich-
terliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vor-
nehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar.

(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der
Täter einen nicht von ihm geforderten Vorteil sich ver-
sprechen läßt oder annimmt und die zuständige Behör-
de im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme
vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bei
ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt.

§ 332 Bestechlichkeit

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst
besonders Verpflichteter, der einen Vorteil für sich oder
einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich
versprechen läßt oder annimmt, daß er eine Dienst-
handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und
dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verlet-
zen würde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten
bis zu fünf Jahren bestraft. In minder schweren Fällen
ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
Geldstrafe. Der Versuch ist strafbar.

(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für
sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert,
sich versprechen läßt oder annimmt, daß er eine rich-
terliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vor-
nehme und dadurch seine richterlichen Pflichten ver-
letzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe
von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. In minder
schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren.

(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für
eine künftige Handlung fordert, sich versprechen läßt
oder annimmt, so sind die Absätze 1 und 2 schon dann
anzuwenden, wenn er sich dem anderen gegenüber
bereit gezeigt hat,
1.  bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder,
2.  soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich

bei Ausübung des Ermessens durch den Vorteil be-
einflussen zu lassen.

§ 333 Vorteilsgewährung

(1) Wer einem Amtsträger, einem für den öffentlichen
Dienst besonders Verpflichteten oder einem Soldaten
der Bundeswehr für die Dienstausübung einen Vorteil
für diesen oder einen Dritten anbietet, verspricht oder
gewährt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft.
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(2) Wer einem Richter oder Schiedsrichter einen
Vorteil für diesen oder einen Dritten als Gegenleis-
tung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, daß er
eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder
künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn
die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnis-
se entweder die Annahme des Vorteils durch den
Empfänger vorher genehmigt hat oder sie auf un-
verzügliche Anzeige des Empfängers genehmigt.

§ 334 Bestechung

(1) Wer einem Amtsträger, einem für den öffentli-
chen Dienst besonders Verpflichteten oder einem
Soldaten der Bundeswehr einen Vorteil für diesen
oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet,
verspricht oder gewährt, daß er eine Diensthand-
lung vorgenommen hat oder künftig vornehme und
dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder
verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von drei
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. In minder
schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu
zwei Jahren oder Geldstrafe.

(2) Wer einem Richter oder Schiedsrichter einen
Vorteil für diesen oder einen Dritten als Gegenleis-
tung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, daß er
eine richterliche Handlung
1.  vorgenommen und dadurch seine richterlichen

Pflichten verletzt hat oder
2.  künftig vornehme und dadurch seine richterli-

chen Pflichten verletzen würde,
wird in den Fällen der Nummer 1 mit Freiheitsstrafe
von drei Monaten bis zu fünf Jahren, in den Fällen
der Nummer 2 mit Freiheitsstrafe von sechs Mona-
ten bis zu fünf Jahren bestraft. Der Versuch ist
strafbar.

(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für
eine künftige Handlung anbietet, verspricht oder
gewährt, so sind die Absätze 1 und 2 schon dann
anzuwenden, wenn er den anderen zu bestimmen
versucht, daß dieser
1.  bei der Handlung seine Pflichten verletzt oder,
2.  soweit die Handlung in seinem Ermessen steht,

sich bei der Ausübung des Ermessens durch
den Vorteil beeinflussen läßt.

§ 335 Besonders schwere Fälle der Bestechlich-
keit und Bestechung

(1) In besonders schweren Fällen wird
1.  eine Tat nach
    a)  § 332 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit

Abs. 3, und
    b)  § 334 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, jeweils auch

in Verbindung mit Abs. 3,
    mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn

Jahren und
2.  eine Tat nach § 332 Abs. 2, auch in Verbindung

mit Abs. 3, mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei
Jahrenbestraft.

(2) Ein besonders schwerer Fall im Sinne des Absatzes
1 liegt in der Regel vor, wenn
1.  die Tat sich auf einen Vorteil großen Ausmaßes

bezieht,
2.  der Täter fortgesetzt Vorteile annimmt, die er als

Gegenleistung dafür gefordert hat, daß er eine
Diensthandlung künftig vornehme, oder

3.  der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer
Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung
solcher Taten verbunden hat.

§ 336 Unterlassen der Diensthandlung

Der Vornahme einer Diensthandlung oder einer richter-
lichen Handlung im Sinne der §§ 331 bis 335 steht das
Unterlassen der Handlung gleich.
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